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Beschlussvorlage GL/200/2026 

 

Aufgabenbereich 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Pettinger 

Beratung Datum 

Marktgemeinderat 14.07.2026 öffentlich 
 

Betreff 

Richtlinie zur Verleihung der Eigenschaft als Ehrenkommandant 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Freiwilligen Feuerwehr Isen und die Freiwilligen Feuerwehr Mittbach haben beantragt, jeweils 
ihrem früheren Kommandanten die Eigenschaft „Ehrenkommandant“ zu verleihen. 
 
Im Jahr 1988 hat der Markt Isen bereits einmal den Titel des Ehrenkommandanten vergeben, da-
mals an Herrn Reiter von der Freiwilligen Feuerwehr Isen.   
 
Eine gesetzliche Regelung im Feuerwehrgesetz bzw. den Ausführungsbestimmungen gibt es hierzu 
nicht. Eine Gemeinde kann diesen Titel jedoch im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts nach Art. 
7 Abs. 1 GO, das auch die Pflege des Gemeinwesens und Ehrung verdienter Personen umfasst, 
verleihen. Es empfiehlt sich, Richtlinien bzw. Voraussetzungen hierfür festzulegen. 
 
Die Verwaltung hat einen entsprechenden Entwurf vorbereitet, der im Gremium besprochen wird: 
 
Richtlinie zur Verleihung der Eigenschaft als Ehrenkommandant 
 

§ 1 Ehrenkommandant 
 
Der Marktgemeinderat Isen kann bewährten Feuerwehrkommandanten nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit als Kommandant die Eigenschaft eines Ehrenkommandanten verleihen. 
 
Ehrenkommandant kann werden, wer 
 

a) mindestens 18 Jahre lang Erster Feuerwehrkommandant einer Freiwilligen Feuerwehr des 
Marktes Isen war und 

 
b) sich in dieser Eigenschaft besondere Verdienste um das örtliche Feuerwehrwesen erworben 

hat. 
 

§ 2 Vorschlagsberechtigung 
 
Vorschlagsberechtigt zur Verleihung der Eigenschaft als Ehrenkommandant sind Bürgermeister und 
Marktgemeinderat sowie der Erste Kommandant und der Erste Vorstand der jeweiligen Freiwilligen 
Feuerwehr. 
 

§ 3 Verleihung 
 
Nach Beschlussfassung durch den Marktgemeinderat wird eine Urkunde ausgefertigt. Die Verlei-
hung erfolgt im würdigen Rahmen.  
 

§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.07.2026 in Kraft. 
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Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt die vorstehende Richtlinie. 
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